
Spartageskarte Gemeinde 
 

Die Gemeinde Alpthal führt im Januar 2024 die Spartageskarte Gemeinde ein. Früher 

konnte bei Gemeinden pro Tag eine gewisse Anzahl physische Tickets reserviert 

werden. Neu bucht die Gemeinde die personalisierten Spartageskarten für Sie online 

auf einem Vorverkaufsportal. 

 

Die Spartageskarte Gemeinde ist ein kontingentiertes Angebot. Wann und zu welchem  

Preis Tickets verfügbar sind, ist ersichtlich unter spartageskarte-gemeinde.ch. Da  

alle Schweizer Gemeinden und Städte auf dasselbe Kontingent zugreifen, kann sich die 

Verfügbarkeit schnell ändern. Buchen Sie Ihre Spartageskarte daher frühzeitig  

am Schalter der Gemeindeverwaltung Alpthal. Sie können das Angebot übrigens auch 

nutzen, wenn Sie nicht in Alpthal wohnen. 

 

Wir stellen das Ticket bei uns auf der Gemeindeverwaltung unter Angabe  

von Name, Vorname, Geburtsdatum, Reisetag, Klasse und Halbtax/Vollpreis  

aus und drucken es für Sie aus. Sie bezahlen das Ticket direkt bei uns. 

 

Die Spartageskarte Gemeinde 

− ist nur im Vorverkauf erhältlich: ab 6 Monate im Voraus und bis spätestens 1 Tag vor  

der Reise. Sie kann nicht am Reisetag gekauft werden. 

− gibt es, je nach Verfügbarkeit, für die 1. und die 2. Klasse, mit oder ohne Halbtax. 

− ist nur personalisiert erhältlich. Ein Weiterverkauf oder eine Weitergabe ist deshalb nicht 

möglich. Die Reisenden müssen sich beim Kontrollpersonal des öffentlichen Verkehrs 

ausweisen können. 

− gilt am gewählten Tag bis um 5 Uhr des Folgetags auf sämtlichen GA-Strecken. 

− ist nicht für Kinder und Hunde erhältlich. Diese reisen mit dem bestehenden Sortiment  

für Kinder bzw. Hunde günstiger: sbb.ch/kinder, sbb.ch/hunde 

 

Preise 

 
Preisstufe 1 

bis max. 10 Tage vor dem 

Reisetag erhältlich 

Preisstufe 2 

bis max. 1 Tag vor dem 

Reisetag erhältlich 

2. Klasse, mit Halbtax 39.– 59.– 

2. Klasse, ohne Halbtax 52.– 88.– 

1. Klasse, mit Halbtax 66.– 99.– 

1. Klasse, ohne Halbtax 88.– 148.– 

 

Erstattungsmöglichkeiten 

Erstattungen sind nur in Ausnahmefällen gegen einen Selbstbehalt von 10 Franken möglich, 

zum Beispiel bei: 

− Reiseunfähigkeit (Krankheit, Unfall) 

− Tod 

− beim nachträglichen Kauf von persönlichen Abonnementen (z. B. GA) 


